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Wer Einheitsjurist werden will,
krüummt sich beizeiten

Der steinige Weg zum Zweiten

Juristischen Staatsexamen

Friederike Wapler

 

Mit der Vereidigung fängtalles an. Sprechen Sie mir nach: „Ich schwöre, dassich, getreu den Grundsätzen des demo-

kratischen und sozialen Rechtsstaats, meine Kraft dem Volke und dem Lande widmen, das Grundgesetzfür die Bun-

desrepublik Deutschland und die Niedersächsische Verfassung wahren und verteidigen, in Gehorsam gegendie Ge-

setze meine Amtspflicht gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.“

Herr Akommtzur Vereidigung im Jackett und mit Schlips und hängt der Eidesformel nochein kleines „So wahr mir Gott

helfe“ an. Frau W erklärt, sie verzichte auf die religiöse Beteuerung, und schonist klar, dass Frau W manchmal Sachen

anders macht als andere. Herr G erlaubt sich gar, zur Vereidigung in Jeans zu erscheinen. Anlass genug für den Ge-

richtspräsidenten,ihn nach der Zeremonie beiseite zu nehmen und mit eindringlichen Worten auf die besondere Wür-

de des Gerichts aufmerksam zu machen,die es zu achten gelte. Zumindest Herr G hat anschließend begriffen, wo er

angekommenist: Im Apparat, oder, moderner:in der Institution. Er ist jetzt Referendar.

Von Station zu Station dem
Zweiten Staatsexamen entgegen
Als solcher landet er zuerst in der sogenannten „Zivilstation".

Man musssich das Referendariat vorstellen wie einen Eisen-

bahnzug, der mit wechselnden Geschwindigkeiten vonStati-

on zu Station fährt. Anzahl und Dauerder Stationen unter-

scheidensich in den Bundesländern kaum: Ungefährdie er-

sten anderthalb Jahre fährt der Zug die „Pflichtstationen“ ab,

soll heißen: Aus- und Umsteigennicht erlaubt. Alle Referen-

dar/innen müssen eine bestimmte Zeit ans Zivilgericht, zur

Staatsanwaltschaft und in die Verwaltung. Jeder Referendar

muss bei einem Anwalt oder einer Anwältin arbeiten. Danach

hat der Zug einen kurzen Aufenthalt beim Prüfungsamt, denn

nach denPflichtstationen werdendie Klausurenfür das zwei-

te Staatsexamen geschrieben. Ist diese Hürde genommen,

kommt die „Wahlstation“. Jetzt fährt jeder noch ein paar Mo-

nate in eine selbstgewählte Richtung: Herr A machtStation in

der benachbarten Anwaltskanzlei, weil er sich dort nach dem

Referendariat eine Anstellung erhofft. Frau W fliegt zur deut-

schen Botschaft in Schanghai und stellt einreisewilligen Chi-

nes/innen Visa aus. Herr G begibt sich in die Rechtsabteilung

eines internationalen Multikonzerns undzieht dafür sogarfrei-

willig ein Jackett an. Die Wahlstation bietet diese und noch

viele andere spannende Möglichkeiten. Abereigentlich ist sie

nur ein kleiner individueller Umweg, denn die Endstationist

für alle gleich: Mündliche Prüfung und Entlassung.
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Was danach kommt, ist ungewiss, dochinteressiert uns der

Weg - das Referendariat. Es versucht, zwei Dinge zu verein-

baren, die sich eigentlich gut unter einen Hut bringen lassen

müssten: Die Referendar/innen sollen einen Einblick in die

verschiedenenjuristischen Berufe bekommen, undsie sollen

auf das Zweite Staatsexamen vorbereitet werden, das den

vielversprechenden Namen „Praxisexamen"trägt. Um diese

Verzahnung zu erreichen, habendie Referendar/innenin je-

der Station eine Ausbilderin für die Praxiserfahrungen und ei-

ne Arbeitsgemeinschaft für den theoretischen Unterricht.

Immerhin nicht Kaffee kochen.

Dasklingt alles sehr schön, passt jedochin Wirklichkeit nicht

besonders gut zusammen.Dennin der Arbeitsgemeinschaft

werden den Referendar/innen viele knifflige, examensrele-

vante Problemepräsentiert, die sie in der praktischen Ausbil-

dung nur selten wiederfinden. In derZivilstation lernensie in

der AG beispielsweise dendiffizilen Umgang mit dem „Ver-

säumnis-Teilurteil und Schlussurteil“ und komplizierte Ko-

stenrechnungenin Fällen, in denen vonzahlreichen Parteien

nur einige den Rechtsstreit gewinnen, und das auch nur zum

Teil. Vor Gericht geht es dann eher um den Verkehrsunfall, bei

dem fünf Zeugenfünf unterschiedliche Versionen des Unfall-

hergangsschildern und derRichter entscheiden muss, wie es

denn nun wirklich gewesensein mag. Darüberwird in der AG

nicht gesprochen,wie sie überhauptnicht der Ort ist, um die

Erfahrungen aus der Praxis zu besprechen, zu beleuchten



oder nachzuarbeiten.

Niemand wird deswegen nach sechs MonatenZivilstation

oder drei Monaten Verwaltung von sich behaupten können,in

dieser Sparte nun „ausgebildet“ zu sein in dem Sinne, dass

er sogleich ohne weitere Einarbeitung selbst als Richter/in ar-

beiten könnte. Wasdie Berufsqualifizierung betrifft, ist das Re-

ferendariat kaum nützlicher als ein Praktikum. Zwar müssen

die Referendar/innen nicht Kaffee kochen, aber besonders

viel selbst machen könnensie auchnicht. In derZivilstation

etwasitzen sie einmal die Woche nebenihrer Ausbilderin auf

der Richterbank und gucken beim Verhandeln zu. Sie haben

großes Glück, wennsie in sechs Monaten überhaupt oder gar

mehr als einmal selbst eine Verhandlung leiten dürfen. Den

Restihrer Arbeitszeit verbringen die jungenJurist/innen vor

Akten. In den anderenStationensieht es nicht viel besser aus.

Referendar/innenin Robe...
Nurbei den Staatsanwaltschaften müssendie Referendar/in-

nen damit rechnen, wirklich in den laufendenBetrieb einge-

spannt zu werden: Hier werdensie fast überall regelmäßig, oft

sogar wöchentlich, zu sogenannten „Sitzungsvertretungen“

herangezogen. Das bedeutet, dass die Referendar/innen die

Akten für einen bestimmtenSitzungstag am Amtsgericht be-

kommenundin diesen Verhandlungen so tun, als wären sie

Staatsanwält/innen - sie verlesen die Anklageschrift, hören zu,

wie der Richter die Beteiligten vernimmt, halten ein Plädoyer

und stellen einen Strafantrag.

Wasaberist das für ein Spiel? Der Richter weiß, dass er eine

Referendarin vor sich hat. Die Verteidiger/innen wissen es

auch. Die Referendar/innen schwitzen Blut und Wasser und

sind froh, wennsie die Anklageschrift fehlerfrei verlesen kön-

nen und ihren Einsatz für das Plädoyernicht verpassen.Klu-

ge Richter/innenleiten die Verhandlung in diesen Fällen so,

dass die Referendarin nur körperlich anwesend sein muss

und dienenihr, wennsie freundlich sind, noch als Stichwort-

geber(„diesem Antrag muss die Staatsanwaltschaft zustim-

men, haben Sie Bedenken, Frau Staatsanwältin?“). Am Ende

stammelt die Referendarin ein paar „Wie halte ich ein Plä-

doyer" - Textbausteine aus dem entsprechenden JA-Skript

herunter und stellt den Antrag, den die Ausbilderin ihr am Tag

zuvor empfohlenhat. Entscheiden tut ohnehin derRichter. Ei-

ne Farce, die alle Beteiligten durchschauen - mit Ausnahme

der Angeklagten, die eine verantwortlichere Behandlung ver-

dient hätten.

„und was aus ihnen wird
Interessantist an dieser Praxis aber nicht nur, ob Angeklagte

verschaukelt werden oder nicht. Fast noch interessanterist,

was diese Pflichtübung aus denReferendar/innen macht. Die

meisten von ihnen gehen recht unkritisch an die Sache heran

und versuchen, sie „gut“ zu machen. „Gut“ bedeutetin die-

sem Falle: so, dass Richter und Ausbilderin zufriedensind.Ih-

re einzigen Vorbilder für diese Arbeit sind: Richter und Aus-

bilderin. Um also die Sache möglichst „gut“ zu machen, ah-

men die Referendar/innen in erster Linie die anderen Betei-

ligten in diesem Spiel nach. Spätestens hier wird klar, wie sich

dertypischjuristische Stil von Generation zu Generation wei-

tergibt: Die jungen Jurist/innen werdenin ein Autoritätsver-

hältnis gesteckt, und ihnen wird im RahmendiesesVerhält-

nisses eine Aufgabe zugeteilt, die nicht ohne Wichtigkeit und

Verantwortungist. Die einzigen, die darüber befinden,wie die

Referendar/innenihre Arbeit bewältigen, sind die Vorgesetz-

ten selbst, die schonseit Jahren in diesem Beruf arbeiten.

Wasliegt da näher, als sich bestmöglich an die Vorgabe zu

halten? Nur so lässt es sich erklären, dass auch schondie
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Grünschnäbelin Robe so auftreten und reden,als kenntensie

die einzig vertretbare Lösung, wie Jurist/innen es nun einmal

tun und vonihresgleichen erwarten. Und wennes in dem be-

treffenden Gerichtsbezirk üblich ist, Totalverweigerer ohne

Bewährung einzusperren, dann beantragendie Referendar/in-

nen ebendie entsprechendeFreiheitsstrafe.

Wermit offenen Augenundeiner gewissenkritischen Distanz

durch das Referendariat geht, kann so am eigenenLeibeer-

fahren, wie die Justiz an ihm feilt und ihm die herrschenden

Meinungen und gängigen Verhaltensweisen als die einzig

möglichen und richtigen nahelegt. Die meisten Referendar/in-

nen aber, wie gesagt, setzen sich diesem Problem garnicht

erst aus. Sie gehen davonaus, dass ihnen am Ende um so

bessere Noten winken, je mehr sie sich bemühen, dem Leit-

bild zu entsprechen. Was natürlich nicht unbedingt funktio-

niert, aber die Examensangstist nicht immerdie beste Rat-

geberin.

Examensvorbereitung und kein Ende
Überhaupt, das Examen. Die Klausuren werden, wie schon

erwähnt, nicht am Ende der Ausbildungszeit geschrieben,

sondern so früh, dass sie schon nach einigen Monaten ge-

fährlich nahe rücken. Das wäre halb so schlimm, wennir-

gendwoauf der Strecke auch ein angemessenerAufenthalt

eingeplant wäre, den die Referendar/innen zur Prüfungsvor-

bereitung nutzen könnten. Dem ist aber nicht so. Statt des-

sen gibt es dieillegale, aber sehr verbreitete Einrichtung der

„Tauchstation“: Viele freundliche Anwält/innen schreiben für

die Anwaltsstation wohlwollende Zeugnisse und lassen die

Referendar/innen ansonstenin Ruhe die Tücken der ZPOstu-

dieren. Dabei steht für die meisten Referendar/innen fest,

dass sie den Anwaltsberuf ergreifen werden - weil sie es

schon immer wollten oder weil sie nicht mit so guten Noten

rechnen,dasssie auf eine Stelle im Staatsdienst hoffen könn-

ten. Doch geradedie Arbeit in einer Anwaltskanzlei kommtfür

die meisten während des Referendariats zu kurz.

Nocheine zweite Folge hat der Umstand, dass im Rahmen

der Ausbildung keineZeit für die Prüfungsvorbereitung ein-

geplantist: Prüfungsämter und AG-Leiter/innen pflegendieIl-

lusion, dass im zweiten Staatsexamen(„Praxisexamen‘) ei-

gentlich nur wirklich praxisrelevante Dinge abgefragt wer-

den. Was natürlich ebenso gelogenist, wie die schon

während des Studiums verbreitete Behauptung,letzten En-

desließe sich jeder Fall mit ein bisschen Grundwissen,logi-

schem Denken und gesundem Menschenverstand lösen. In

Wirklichkeit istes so, dass im zweiten Staatsexamendas Wis-

sen aus dem ersten Staatsexamen vorausgesetzt wird, und

dann kommt noch das ganze Prozessrecht dazu. Der durch-

schnittliche Referendar kann vordieserStofffülle nur tun, was

er im Zweifel schon vor dem ersten Staatsexamengetan hat:

kapitulieren. Er unterstreicht die jeweilige h.M. im Kommentar

und nimmt seine miesen Klausurergebnisse mit einem Ach-

selzucken hin. Wer das erste Staatsexamen schonerlebthat,

sieht nun: Eigentlich verändert sich nichts. Weder werdendie

Referendar/innen selbstbewusster gegenüberihrer Materie,

noch ändert sich etwas daran,dassall ihr Strebenletzten En-

des auf das Examen und nur das Examengerichtetist, noch

könnensie für dieses Streben am Ende eine wohlwollende

Beurteilung erwarten. Es dürfte ein einmaliges Charakteristi-

kum derjuristischen Ausbildung sein, dass die meisten Aus-

zubildenden bis zum Endeihrer Lehrzeit das Gefühl nicht los-

werden, eigentlich nichts gelernt und verstanden zu haben.

Während der ganzenlangenjuristischen Ausbildung gibt es

keinen Raum,in dem die Auszubildenden mit denjuristischen

Begriffen und Auslegungsmethodeneinmalso kreativ umge-
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hen könnten, wie es BGH-Richter/innen tun, ohne dafür Ver-

ständnislosigkeit zu ernten. Im Gegenteil wird die Möglichkeit,

sich zwischen verschiedenen Lehrmeinungen zu entschei-

den,für die Referendar/innen immerkleiner: Während die Do-

zent/innen an der Universität noch Wert darauf legen, dass

die Student/innen umstrittene Fragendifferenziert diskutieren

können, geht es im Referendariat um den praxisgerechten,

„eintütbaren“ Entwurf, und das bedeutet: Wir machenes wie

der BGH, denn damit sind wir auf der sicherenSeite.

Die Unmündigkeit der Jung-Jurist/innen
Hinzu kommt, dassdie Referendar/innen ausjederStation mit

zwei Zeugnissen entlassen werden: eines von der prakti-

schen Ausbilderin und eines vom AG-Leiter (eine rühmliche

Ausnahme bildet hier Bremen, wo die Mitarbeit in der Ar-

beitsgemeinschaft nicht benotet wird). Diese Zeugnisse be-

ruhen nicht auf anonymisierten Beurteilungen, wie es aus gut-

em Grund in den Staatsexamina derFall ist. Im Gegenteil wird

eine Beurteilung der „persönlichen Eigenschaften (Bereit-

schaft zur Mitarbeit, Arbeitszuverlässigkeit und Sorgfalt, Aus-

geglichenheit, Kontaktfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit und

Belastbarkeit)“ ausdrücklich gefordert. Die Justiz prüft also

gründlich, ob die Jung-Jurist/innen auch zuihr passen. „Herr

G versteht, Sachverhalte kritisch zu hinterfragen“ steht da

dann womöglich hübschverklausuliert oder: „Herr A brachte

unerklärlicherweise recht wechselhafte Leistungen“ oder:

„Frau W scheint sehr intelligent zu sein“. Dass diese Formu-

lierungen(wie im übrigen jede geglücktere auch) mehr darü-

ber aussagen, ob sich Ausbilderin und Referendar verstan-

den haben, und dassnicht alle Ausbilder/innen die Men-

schenkenntnis mit Löffeln gefressen haben, versteht sich ei-

gentlich von selbst, wird aber nicht hinterfragt.

Für die jungenJurist/innen,die in den Staatsdienst übernom-

men werden, geht diese Abhängigkeit noch weiter: Sie ver-

bringendie ersten Jahreihrer Berufstätigkeit als Richter/Staats-

anwälte auf Probe und werden von Vorgesetzten regelmäßig

„überhört“, wie es so schön heißt. „Überhören“ bedeutet, dass

die Dienstälteren sich in die Verhandlungen der Assessor/in-

nen setzen und anschließend deren Entscheidungen prüfen

und bewerten. Bis Richter/innen wirklich unabhängig sind,

habensie also viele Jahre der Abhängigkeit zu durchlaufen.

Dasist für die jungenJurist/innenfrustrierend, aberfür die Ju-

stiz ganz nützlich. Denn wirklich exotische Meinungenvertre-

ten nach dieser Ausbildung nur noch die ganz Hartgesotte-

nen.

Versöhnliches Schlusswort mit eindeutigem Appell
Manverstehe mich nicht falsch. Der Apparatfeilt unablässig,

dochist er nicht entfernt so repressiv, wie es in so manchem

Fachschaftsgruppenraum kolportiert werden mag. Der größ-

te Druck entsteht durch die Sorge um Zeugnisse und Ex-

amensnoten, doch hängenletztere gerade nicht davon ab,

wie sich die Referendar/innen in den Monaten zuvor benom-

menhaben. Esist erstaunlich, dass sich dennochso viele der

jungen Jurist/innen in vorauseilendem Gehorsam üben und

sich willig zu „berufsfähigen Einheitsjuristen“ formen lassen,

wie das Leitbild der Ausbildung sotreffend heißt. Aber wich-

tig zu wissenist auch dies: Es haben Leuteihr zweites Staats-

examen bestanden, die mit buntgefärbten Haaren im Ge-

richtssaal aufgetreten sind, und es wird niemand aus dem

Dienst entfernt, der im Falle des Totalverweigerers oder der

Haschischraucherin einen Freispruchfordert. Auch das Ver-

säumnis-Teilurteil und Schlussurteil ist nicht wirklich wichtig.

Dennirgendwannist das Referendariat auch wieder vorbei.

Wersich dannnicht wiedererkennt, ist selber schuld.

Friederike Wapler ist dem Referendariat kurz vor der Endsta-

tion in den Erziehungsurlaub entflohen.Sie lebt in Berlin. Ihre

Abrechnung mit dem ersten Staatsexamen erschien in der

Zeitschrift „Faust“, Ausgabe 2/98.

 

ISWeu: für sozial-ökologische wirtschaftsforschung e.V.

analysen
fakten & argumente     
 

 

madschait im Fusionsfieber

Hochzeiten
des Todes

   
DM 5,- + Versand 

: Flugzeug- und Raketenindustrie

isw-spezial 13 zeigt auf, dass die Heraus-
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